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Planmäßiger Ausbau des Kindergartenwesens

Verabschiedung des ersten Kindergartengesetzes
in Rheinland-Pfalz
Mainz (SK) Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat
als erstes Bundesland ein Kindergartengesetz
verabschiedet, das die Grundlage fur einen plan-
maßigen Ausbau des Kindergartenwesens bildet
Nach dem am 8. Juli verabschiedeten Gesetz soll
der Kindergarten die Familienerziehung ergänzen
und gleiche Startchancen fur alle Kinder ermöglichen.

Die Kindergartenpadagogik wird sich dabei

an den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen

der Primar-Padagogik ausrichten. Mit
Rucksicht auf die Standorte der Grundschulen
soll beim Bau jeder neuen Grundschule gleichzeitig

und im räumlichen Anschluß die Errichtung
eines Kindergartens angestrebt werden Fur die
Gemeinden ab 1000 Einwohner ist die Errichtung
eines Kindergartens zwingende Vorschrift. Kleinere

Gemeinden werden durch gemeinsame
Kindergarten versorgt werden.
Von wesentlicher Bedeutung ist das ausdruckliche
Recht der freien Trager der Jugendhilfe (Kirchen,
Wohlfahrtsverbande usw auf Errichtung und
Unterhaltung von Kindergärten.
Eine weitere Bestimmung betrifft die prozentuale
Verteilung der Bau-, Personal- und Sachkosten
auf Land Jugendamt und Trager Zu den Betriebskosten

tragen vorerst noch nach Kinderzahl und
Hilfsbedurftigkeit der Eltern gestaffelte Beitrage
bei
Rheinland-Pfalz liegt bereits jetzt mit der Zahl der
Kindergartenplatze mit an der Spitze der
deutschen Bundeslander. Fur 45 Prozent der Drei- bis
Sechsjährigen sind bereits heute Kindergarten
vorhanden

Nach der Sekundär- oder Bezirksschule
noch in ein Internatsgymnasium?

Im Grunde gab es dies schon seit langem und
zwar auf drei Wegen
— ein Schuler besuchte die Unterstufe einer

Landmittelschule und trat dann, da er an Ort und
Stelle mangels einer Mittel- und Oberstufe nicht
weiterstudieren konnte, in ein Kollegium über,
— ein Schuler besuchte die Sekundär- oder
Bezirksschule mit dem Wahlfach Latein und wechselte

hernach in die 3. oder 4. Gymnasialklasse
einer Mittelschule;
— ein Schuler, der eine Sekundär- oder Bezirksschule

ohne Latein absolviert, sich jedoch
nachtraglich fur ein Gymnasialstudium entschlossen
hatte, besuchte eine Art Umschulungskurs, einen
sogenannten Spezialkurs, um innert kurzer Zeit
den Anschluß an das Gymnasium zu finden
Das Progymnasium Rebstein SG, das vorlaufig
noch die Unterstufe des Gymnasiums Bethlehem
Immensee SZ beherbergt — in den nächsten Jahren

wird diese Unterstufe nach Immensee verlegt
werden — führt seit 42 Jahren einen solchen
Spezialkurs Die Erfahrung hat gezeigt, daß dieser
Spezialkurs immer ein Bedürfnis und sehr gefragt
war. Auch haben diese Schuler im allgemeinen
mit größerem Erfolg das Gymnasium durchlaufen
Sie kamen spater ins Internat und hielten frischer
durch Durch die neue Maturitats-Anerkennungs-
Verordnung, die im Art. 11 diesen möglichen Weg
zum Gymnasium namentlich erwähnt, durch die
Tendenz, einen Schuler spater ins Internat zu
geben, erhalt dieser SPEZIALKURS eine neue
Bedeutung und ist neu gefragt Nach wie vor aber
bleibt auch die andere Möglichkeit. Ein Schuler,
der eine Sekundär- oder Bezirksschule mit Latein
absolviert hat, kann in die 3 oder 4 Gymnasialklasse

eines Internates ubertreten, wenn er an
den Chancen des Internates partizipieren will. HK
Vgl unser heutiges Inserat

Mitteilungen

AJF-Kurskalender 1971 für
Film-, Fernseh- und Medienerziehung

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Jugend
und Film (AJF) Seefeldstraße 8, 8022 Zurich,
Telefon 051 - 32 72 44, fuhrt im Laufe dieses Jahres
in eigener Verantwortung oder zum Teil in Zu-
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